	[image: image1.jpg]




	
	
EU-Projekttag 22. Januar 2007

	
	
	Menschenrechte in der EU


M3: Informationen zum Schaubild

	Schaubild M2
	Im Rahmen des Europarates entwickelten die Staaten Westeuropas 1950 die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, einzusehen beim Portal des Europarats: www.coe.int). Sie wurde zunächst von 14 Staaten (Sternchen) unterzeichnet und national ratifiziert. Die Konvention garantiert die wichtigsten Menschen- und Grundrechte, die Artikel wurden in mittlerweile 14 Zusatzprotokollen ausgeweitet und konkretisiert. Zur Durchsetzung der gewährten Rechte wurde 1950 auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (www.echr.coe.int) (EGMR) in Straßburg geschaffen. Seit 1998 können neben Staaten auch Einzelne leichter gegen eine Verletzung ihrer Rechte aus der Konvention klagen. Ein derartiger Rechtsschutz ist einzigartig und unterscheidet die EMRK von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO. Sämtliche Mitglieder der EU sowie weitere 19 Nicht-EU-Mitglieder haben die EMRK unterzeichnet/ratifiziert und sind damit an sie gebunden.

Im Jahr 2000 wurde die Charta der Grundrechte, die unter dem Vorsitz von Roman Herzog erarbeitet worden war,  von dem Europaparlament sowie dem Rat der Europäischen Union gebilligt und von den Staats- und Regierungschefs feierlich proklamiert. Sie bildet den Teil II des Europäischen Verfassungsvertrages und würde mit dem In-Kraft-Treten des Vertrages für die Europäische Union wie auch für die Mitgliedsstaaten rechtlich verbindlich. So wären die Menschenrechte noch besser in den EU-Rechtsbestimmungen verankert, doch die Zukunft dieser Verfassung ist ungewiss.
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